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Richtlinienvorschlag der Europäischen 
Kommission vom 22.09.2004

� Änderung der Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG
(vorher 93/104/EG)

� Inhalte
• Bereitschaftsdienst
• Bezugszeiträume für die wöchentliche Höchstarbeitszeit
• Opt-out
• Ausgleichszeitraum bei Ruhezeiten
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Richtlinienvorschlag … (2)

Bereitschaftsdienst

Artikel 2 Nr. 1a und 1b - neu

„Bereitschaftsdienst: Zeit, in der der Arbeitnehmer an seinem Arbeitsplatz zur Verfügung 
stehen muss, um auf Aufforderung des Arbeitgebers seine Tätigkeit ausüben oder seine 
Aufgaben wahrnehmen zu können.

Inaktive Zeit währen des Bereitschaftsdienstes: Zeit, in der der Arbeitnehmer Bereit-
schaftsdienst gemäß Artikel 1a hat, aber von seinem Arbeitgeber nicht zur Ausübung 
seiner Tätigkeit oder Wahrnehmung seiner Aufgaben aufgefordert wird.“

Artikel 2a - neu

„Die inaktive Zeit während des Bereitschaftsdienstes wird nicht als Arbeitszeit angesehen, 
sofern nicht in der einzelstaatlichen Gesetzgebung oder tarifvertraglich […] etwas anderes 
vorgesehen ist.

Die Zeit, in der der Arbeitnehmer während des Bereitschaftsdienstes effektiv seine Tätigkeit 
ausübt oder seine Aufgaben wahrnimmt, wird immer als Arbeitszeit angesehen.“
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Richtlinienvorschlag … (3)

Opt-out

Abweichen von der wöchentlichen Höchstarbeitszeit (48 Std.) 
bleibt den Mitgliedstaaten ermöglicht

Voraussetzung: Tarifvertrag oder Betriebs-/Dienstvereinbarung als 
Basis und individuelle Zustimmung des Arbeitnehmers

Einschränkungen
• max. 65 Wochenstunden (Ausnahmen)
• schriftliche Zustimmung des Arbeitnehmers
• nicht bei Unterzeichnung des Arbeitsvertrages; nicht während der 

Probezeit
• Listenerfassung des Arbeitgebers
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Bezugszeiträume für die wöchentliche Höchstarbeitszeit

„Standard“ – Bezugszeitraum bleibt bei 4 Monaten

Mitgliedstaaten können mittels Rechts- oder Verwaltungsvorschrift 
diesen Bezugszeitraum auf 12 Monate ausdehnen
• Anhörung der Sozialpartner
• Bezugszeitraum darf nicht länger als die Laufzeit des Arbeitsvertrages sein

Richtlinienvorschlag … (4)
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Richtlinienvorschlag … (5)

Ausgleichszeitraum bei Ruhezeiten

tägliche Ruhezeit: 11 zusammenhängende Std. pro 24-Std.-Zeitraum
wöchentliche Ruhezeit: 24 Std. zzgl. Tägliche Ruhezeit pro 

Siebentageszeitraum

Bei Abweichungen hiervon müssen Ausgleichsruhezeiten gewährt 
werden.

Gewährung innerhalb einer angemessenen Frist
(neu: „die 72 Stunden nicht überschreiten darf“)
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Quelle: FAZ vom 17.07.2004, S. 11
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Richtlinienvorschlag

� Bewertung durch die Mitgliedstaaten
� Rat
� Europäisches Parlament

Arbeitszeitgesetz

� Änderungen notwendig (siehe Artikel 2a des RiLi-Vorschlags!)
� zeitkritisch
� Tarifparteien?

Wie geht es weiter?


